
Dienstleistungen

Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind 
uns sicher: der Tod und die Steuer. 

Dieser von Benjamin Franklin überlie-
ferte Satz stimmt auch heute noch. Und 
manchmal überschneiden sich diese 
beiden Unvermeidbarkeiten gar. Dann 
nämlich, wenn der Staat Erbscha#ssteu-
ern erhebt. Nun sind Steuern an sich 
ein notwendiges Übel; gerne entrich-
tet sie niemand. Ein Gemeinwesen muss 
jedoch zwangsläu%g %nanziert werden 
und so ist es legitim, dass der Staat ge-
wisse Vorgänge besteuert.

Die Erbscha#ssteuer an sich ist – vor 
allem auch aus liberaler Sicht – grund-
sätzlich eine sinnvolle Sache. Sie besteu-
ert einen Vermögenszuwachs, welcher 
der begünstigten Person ohne eigene 
Leistung zufällt und unter dem Strich 
hat der oder die Begünstigte nach der 
Steuer immer noch mehr als davor. Die-
se Aussage soll nicht als Plädoyer für die 
'ächendeckende (Wieder-)Einführung 
einer generellen Erbscha#ssteuer miss-
verstanden werden; eine solche wäre aus 
meiner Sicht nur denkbar, wenn gleich-
zeitig die Vermögenssteuer abgescha* 
würde. Zwei Substanzsteuern sind de-
%nitiv eine zu viel. Momentan ist es je-
doch eine Tatsache, dass diese beiden 
Steuern parallel existieren, wenn auch 
nur in abgeschwächter Form, da in weit 
weniger als 20 Prozent aller Erbscha#s-
fälle e/ektiv Erbscha#ssteuern anfallen. 

Die Besteuerung von Erbscha#en 
und Schenkungen ist eine kantonale An-
gelegenheit und dementsprechend gross 
sind auch die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen kantonalen Rege-
lungen. Das Spektrum reicht von jenen 
Kantonen, die ganz von der Besteue-
rung absehen (schon länger der Kanton 
Schwyz, seit diesem Jahr auch der Kan-
ton Obwalden), bis hin zu jenen, in de-
nen sogar die Nachkommen noch steu-
erp'ichtig sind (Appenzell Innerrhoden, 
Luzern, Neuenburg, Waadt). Dazwi-

schen gibt es alle denkbaren Abstufun-
gen. Meist ist es so, dass die Besteuerung 
umso höher ist, je weiter entfernt die 
begünstigte Person von der verstorbe-
nen Person ist (verwandtscha#smässig 
betrachtet).

Grosse Unterschiede gibt es vor allem 
bei zwei sehr wichtigen Kategorien von 
Begünstigten – den Lebenspartnern und 
den Stie1indern. In Bezug auf die Le-
benspartner sehen mittlerweile 17 Kan-
tone eine Sonderregelung vor (jeweils 
geknüp# an gewisse Voraussetzungen 
bezüglich der Dauer der Partnerscha#). 
Die übrigen neun Kantone besteuern die 
Lebenspartner hingegen wie nicht ver-
wandte Dritte, was zu hohen Steuerfol-
gen führen kann, im Kanton Scha4au-
sen zum Beispiel mit bis zu 40 Prozent 
des vererbten Vermögens.

Stie1inder hingegen werden in 
Scha4ausen den leiblichen Nachkom-
men gleichgestellt und bezahlen keine 
Erbscha#ssteuern. Im Kanton Zürich 
dagegen sind sie steuerp'ichtig, jedoch 
zu einem reduzierten Satz. Sie sehen, die 
Sache mit dem Erben und den Steuern 
hat so ihre Tücken. Eine vorausschauen-
de Planung lohnt sich.

Wenn der Staat die Hand aufhält
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@ Beschäftigt Sie eine Frage zu 

den Themen Erbschaft und 

Nachlass? Schicken Sie diese 

einfach per Mail an:  

redaktion@bockonline.ch

Unsere Expertinnen und Ex-

perten antworten in einer der 

nächsten Ausgaben.


